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Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung zur neuen Elternbeitragssatzung 

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 05.05.2015 wurde unter TOP 9.5 eine Anfrage des 
Jugendamtselternbeirates Köln vorgelegt. Folgende Informationen wurden erbeten: 
 
Wie setzt sich für die Stadt Köln die Finanzierung der Kitas zusammen? 
Detaillierte Informationen erbitten wir über die Anteile (in absoluten Zahlen und dem prozentigen An-
teil) 
- Landeszuschuss 
- Kommunaler Zuschuss 
- Trägerzuschuss und 
- Elternbeitrag 
 
aufgeteilt in die Bereiche: 
öffentlicher Träger 
Kirchliche Träger 
Elterninitiativen 
weitere freie Träger 
 
aufgegliedert in die einzelnen Gruppenformen des KiBiz 
 
Außerdem erbitten wir die Benennung des Betrags, den die Stadt Köln vom Land als Kostenerstat-
tung für das „beitragsfreie Jahr“ erhalten hat. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Finanzierungsanteile des Landes, der Stadt als örtlichem Jugendamt und der Träger sind gesetz-
lich durch die Bestimmungen der §§ 18 ff KiBiz geregelt. Das Jugendamt zahlt den dort festgesetzten 
Prozentsatz an den Träger, der Restanteil verbleibt als Trägeranteil. Im Gegenzug erhält das Ju-
gendamt den Landeszuschuss und erhebt die Elternbeiträge.  
Hieraus ergibt sich je nach Trägerart folgende Verteilung: 
 
Trägerart Zuschuss des Ju-

gendamts
Rest = Trägeranteil Landeszuschuss an 

das Jugendamt
Kirchliche Träger 88 % 12 % 36,5 %
Elterninitiativen 96 % 4 % 38,5 %
Andere freie Träger 91 % 9 % 36,0 %
Kommunaler Träger 79 % 21 % 30,0 %
Die Fördersätze sind bei allen Gruppenformen identisch. 
 
Zu dieser prozentualen Verteilung hier noch die absoluten Zahlen, welche Beträge für das Kindergar-
tenjahr 2015/2016 per 15.03.2015 beantragt wurden: 
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Trägerart Summe Be-
triebskosten * 

Zuschuss 
Jugendamt

Rest = Trägeran-
teil 

Landeszuschuss 
an das Jugendamt

Kirchliche Träger 44.907.705,79 39.518.781,10 5.388.924,69 16.391.312,60
Elterninitiativen 18.647.008,98 17.901.128,62 745.880,36 13.069.060,99
Andere freie 
Träger 

78.373.934,90 71.320.280,76 7.053.654,14 28.214.616,61

Kommunaler 
Träger 

123.396.658,92 97.483.360,55 25.913.298,37 37.018.997,78

* Hierin sind nur die Kindpauschalen und Mieten enthalten. Die gesonderten Zuschüsse des Landes 
für die U3-Pauschalen, Verfügungspauschale, plusKitas, Sprachförderung und Familienzentren wer-
den gesondert beantragt und hier daher nicht eingerechnet 
 
Das Land war ursprünglich von einer Deckungsquote durch die Elternbeiträge von 19 % ausgegan-
gen. Die Elternbeiträge können wegen der übergreifenden Geschwisterermäßigungen nicht nach 
Trägerart oder Einrichtung ausgewiesen werden.  
Für das Haushaltsjahr 2015 sind Erträge in Höhe von 36.212.300 € kalkuliert. Dies entspricht bei den 
og. Betriebskosten rund 13,65 %. 
 
Die Kostenerstattung des Landes für die beitragsfreie Zeit vor der Einschulung berechnet sich mit 
einem Prozentsatz von 5,1 % der beantragten Kindpauschalen für Kinder über drei. Im Kindergarten-
jahr 2015/2016 wird daher mit einer Summe von rund 11,8 Millionen Euro gerechnet. Da diese Sum-
me mehr als 12 beitragsfreie Monate deckt, ist mit der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2011 (Be-
schluss des Rates vom 28.06.2012, Vorlagen-Nummer 1369/2012) die beitragsfreie Zeit in Köln auf 
18 Monate vor der Einschulung erhöht worden, so dass rechnerisch die Erstattungen des Landes an 
die Eltern weiter gereicht werden. 
 
 
Gez. Dr. Klein 
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